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Aktualisierung Landschaftskonzept Schweiz: 
Anhörung und öffentliche Mitwirkung 

Dokument zur Erfassung der Stellungnahme 

Organisation: 

Ausfüllende Person: 

1. Woraus besteht aus Ihrer Sicht der Mehrwert des aktualisierten Landschaftskonzepts Schweiz

(LKS)?

2. Sind die zentralen Stossrichtungen der Aktualisierung LKS zweckmässig?

 Ausrichtung auf den Landschaftsdruck und Umgang mit neuen Herausforderungen 

Ja  Teilweise  Nein 

 Qualitätsorientierte Weiterentwicklung und Gestaltung der Landschaft 

Ja  Teilweise  Nein 

 Stärkerer Einbezug und Abstimmung mit der Raumplanung 

Ja  Teilweise  Nein 

 Stärkerer Einbezug der Kantone und Gemeinden in der Umsetzung 

Ja  Teilweise  Nein 

Kommentar: 
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3. Sind Sie mit der Vision, den strategischen Zielsetzungen und den raumplanerischen Grundsätzen

des LKS einverstanden?

Ja Teilweise Nein 

Kommentar: 

4. Sind Sie mit den Landschaftsqualitätszielen des LKS einverstanden?

Ja Teilweise Nein 

Kommentar: 

5. Sind die mit den zuständigen Bundesämtern erarbeiteten Sachziele zweckmässig?

Ja Teilweise Nein 

Kommentar: 

6. Bestehen aus Ihrer Sicht wichtige Lücken im LKS?

Nein, das LKS ist vollständig Ja, es fehlen wichtige Themen 

Wenn ja, welche? 

7. Sind die Vorschläge zur Umsetzung des LKS zweckmässig, insbesondere der Einbezug von

Kantonen und Gemeinden?

8. Haben Sie eigene Vorschläge zur Umsetzung des LKS?

Dokument per E-Mail senden an: Daniel Arn, Bundesamt für Umwelt, daniel.arn@bafu.admin.ch


	Unbenannt

	Organisation: SP Schweiz
	Person: Claudia Alpiger
	2_1_Ausrichtung: Teilweise
	2_2_Weiterentwicklung und Gestaltung: Ja
	2_3_Einbezug Raumplanung: Ja
	2_4_Einbezug Kantone und Gemeinden: Teilweise
	3_Vision, strat: 
	 Zielsetzung, raumpl: 
	 G: Ja

	 Ziels: 
	, raumpl: 
	 G_Komm: • Die "Vision" definiert den Orientierungsrahmen für die langfristige Landschaftsentwicklung wie folgt: „Die Schönheit und die Vielfalt der Schweizer Landschaften mit ihren regionalen natürlichen und kulturellen Eigenarten bieten heutigen und künftigen Generationen eine hohe Lebens- und Standortqualität.“• Die SP ist mit der Vision des LKS grundsätzlich einverstanden. Die Vision enthält aber keinen der räumlich relevanten Aspekte der Biodiversität. Es ist also zu prüfen, ob für die Biodiversität bzw. die ökologische Infrastruktur ein eigenes raumplanerisches Instrument nach Art. 13 RPG benötigt wird.• Die "strategischen Zielsetzungen" formulieren Prozessziele für die einzelnen landschaftsrelevanten Sektoralpolitiken. Sie zeigen auf, wie die Sektoralpolitiken im Sinne eines kohärenten Vorgehens auszuformen sind. Angestrebt werden eine auf Qualität ausgerichtete Gestaltung des Landschaftswandels (a), die Integration der landschaftsrelevanten Anliegen in die Sektoralpolitiken des Bundes (b) sowie die Stärkung von Bewusstsein und Kompetenz der Landschaftsakteur*innen auf allen Stufen (c).• Die erste Zielsetzung (a) nimmt die „fortdauernden Änderungen der Raumnutzungen“ als gegeben an. Sie räumt damit den Sektoren, welche diese Änderungen bewirken, einen Vorrang ein. Die Landschaftspolitik begegnet diesen gemäss Text „aktiv“; obwohl dies von der Konzeption her eher als „reaktiv“ zu bezeichnen ist. Diese erste Zielsetzung sollte also dahingehend überarbeitet werden, dass die Landschaftspolitik übergeordnet Einfluss nimmt. Die beiden anderen Zielsetzungen begrüsst die SP.• Die "raumplanerischen Grundsätze" zeigen auf, wie die Planung die Ziele des LKS behandeln soll. Sie sind demnach von Beginn an einzubeziehen, mit raumplanerischen Instrumenten umzusetzen und in der Interessenabwägung zu berücksichtigen. Die Grundsätze lauten folgendermassen: Die Ziele des LKS mit den raumplanerischen Instrumenten umsetzen (i), den Raum nachhaltig nutzen (ii) und die Ziele des LKS in der Interessenabwägung berücksichtigen (iii).• Die SP ist mit diesen drei raumplanerischen Grundsätzen einverstanden.



	2_Stossrichtungen_Kommentar: • Als Hauptziel des LKS sollte nicht nur die Förderung der Qualitätsentwicklung gelten, sondern auch der Erhalt und die Stärkung der ökologischen Infrastruktur. Die Grundprinzipien einer funktionierenden ökologischen Infrastruktur sollten bekannt sein und die minimalen Bedingungen eingehalten werden; nur so kann ihre langfristige Widerstandsfähigkeit gewährleistet werden.• Generell sind die Ziele eher allgemein gehalten. Dies erschwert deren Umsetzung und Kontrolle. Mit ein paar wenigen Massnahmen können die Sektoren so behaupten, dass sie viel zur Zielerreichung beigetragen hätten, obwohl dies der Natur und Landschaft keinen erheblichen Mehrwert bringt. Es braucht also auch sinnvolle Überprüfungsmechanismen.• Es ist sehr wichtig, dass das LKS, die Revision des Raumplanungsgesetzes RPG2 und die Strategie Biodiversität Schweiz (SBS) samt dem dazugehörigen Aktionsplan gut aufeinander abgestimmt werden, Synergien genutzt und die notwendigen Ressourcen für die Umsetzung bereitgestellt werden.• Im Entwurf des LKS werden unter „Natur“ nur die räumlichen Aspekte der Biodiversität verstanden. Dies ist eine sehr eingeschränkte Definition. Die so definierte Natur trägt nur im Sinne prägender Landschaftselemente zur Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft bei; sie ist also kein eigener Wert für sich. Das ist unseres Erachtens nicht zielführend.• Die Biotope von nationaler Bedeutung sind gemäss Entwurf nur „landschaftsrelevant“. Das zeigt den Spagat zwischen Natur und Landschaft im Entwurf des LKS. Zudem verdeutlicht dies, dass für die ökologische Infrastruktur, deren Teil die Biotope von nationaler Bedeutung sind, ein eigenes Konzept oder ein eigener Sachplan nötig ist. Zudem wäre zu präzisieren, dass auch die Flach- und Hochmoore direkt durch die Bundesverfassung geschützt sind. 
	4_Landschaftsqualitätsziele: Ja
	5_Sachziele: Ja
	4_Landschaftsqualitätsziele_Kommentar: • Die behördenverbindlichen Landschaftsqualitätsziele konkretisieren die LKS-Vision für das Jahr 2040. Sie bilden den inhaltlichen Rahmen des LKS und unterstützen die landschaftsrelevanten Akteur*innen auf Ebene Bund, Kantone und Gemeinden dabei, hohe Landschaftsqualitäten zu erreichen. Die allgemeinen Landschaftsqualitätsziele gelten für die ganze Fläche der Schweiz. Die spezifischen Landschaftsqualitätsziele thematisieren räumlich spezifische Herausforderungen. Die Bezeichnung der Landschaftstypen orientiert sich an den räumlichen Differenzierungen des Raumkonzepts Schweiz und aktuellen kantonalen Raumentwicklungskonzepten. Dadurch wird das LKS besser mit den Instrumenten der Raumplanung verknüpft.• Die SP ist mit den Landschaftsqualitätszielen des LKS grundsätzlich einverstanden. Im Folgenden möchten wir aber noch ein paar Anmerkungen anbringen.• Ziel 3: Hier sollte die Tragfähigkeit der Ökosysteme noch berücksichtigt werden.• Ziel 4: In diesem Ziel sollte generell klarer gesagt werden, dass ausserhalb der Bauzonen keine Zunahme der Zahl und Fläche der Bauten und Anlagen geschehen darf.• Ziel 6: In diesem Ziel sollte neben den „hochwertigen Lebensräumen“ auch die „gefährdeten Arten“ aufgenommen werden. Zudem sollten Wildtierkorridore nicht als das primäre Instrument der Vernetzung dargestellt werden. Es gibt weitere Vernetzungselemente wie z.B. Trittsteine in landwirtschaftlich genutzten Gebieten. • Ziel 7: Dieses Ziel sollte folgendermassen ergänzt werden: „… und wo aus Sicht der Naturwerte möglich den Menschen Naturerlebnisse und Erholung.“ Denn es darf kein Ziel im LKS sein, dass solche Landschaften den Menschen Naturerlebnisse und Erholung bieten; sondern kann dies allenfalls als eine Begründung verwendet werden, weshalb das Ziel auch für den Menschen wichtig ist. Mit der jetzigen Formulierung können die Promotoren den unbeschränkten Zugang zur Natur ableiten bzw. dass alle Flächen mit natürlicher Dynamik für Besuchende offen sind.• Ziel 8 Städtische Landschaften: Auch bei diesem Ziel werden die Arten nicht genannt; denn gemäss Strategie Biodiversität Schweiz (SBS) sollte auch der Siedlungsraum für Arten und Lebensräume gesichert werden. Das Ziel sollte folgendermassen ergänzt werden: „Sie tragen zu einem angenehmen Stadtklima, einem ausgeglichenen Wasserhaushalt und zur Artenvielfalt bei und ermöglichen Erholung und Naturerlebnisse“.• Ziel 9 Periurbane Landschaften: Auch hier, also bei den Siedlungsrändern, sind die Arten zu ergänzen.• Ziel 10 Ländlich geprägte Landschaften: Folgender Satz sollte unsere Erachtens ergänzte werden: „… Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen konzentrieren sich auf bereits gut erschlossene und bebaute Standorte und gliedern sich gut in die Landschaft ein“. Zudem sollte ergänzt werden, dass diese standortgebunden sein müssen, da es sonst als Freipass für weitere Bauten und Anlagen ausserhalb der Bauzonen missverstanden werden kann.• Ziel 12 Hauptsächlich landwirtschaftlich genutzte Landschaften: Wir erachten es als sehr wichtig, die Präsenz bereits bestehender ökologischer Netzwerke zu stärken, da oberirdische Kulturen, Gewächshäuser und Kulturen unter Tunnelvortrieben nicht mehr das normale Funktionieren des Ökosystems auf landwirtschaftlichen Flächen erlauben.
	6_Lücken: Ja
	5_Sachziele_Kommentar: • Die Sachziele des LKS konkretisieren die Landschaftsqualitätsziele für die einzelnen Politikbereiche des Bundes. Sie nehmen Bezug auf die jeweiligen Spezialgesetzgebungen, Konzepte, Wegleitungen, Strategien usw.• Wir erachten die mit den zuständigen Bundesämtern erarbeiteten Sachziele als zweckmässig. Trotzdem möchten wir im Folgenden ein paar Anmerkungen anbringen.• 1 Bundesbauten: Dieses Sachziel beschränkt sich nur auf Bauten. Das Ziel sollte insofern ergänzt werden, dass auch Grundstücke im Besitz des Bundes der Umsetzung der Strategie Biodiversität Schweiz (SBS) dienen sollen. • 2 Energie: Bei diesem Sachziel begrüssen wir aus energie- und klimapolitischen Aspekten insbesondere das Ziel 2.F (Photovoltaikanlagen sind grundsätzlich auf bestehenden Infrastrukturen wie Dächern oder Fassaden realisiert und landschafts- und ortsbildverträglich gestaltet). Ebenso begrüsst die SP das Ziel 2.D, dass bei neuen und bei grundlegenden Änderungen oder grösserem Ausbau bestehender Übertragungsleitungen die Möglichkeit einer Bündelung geprüft werden soll, wobei grundsätzlich bestehende Leitungs- und Infrastrukturkorridore benutzt werden. Wir möchten aber noch darauf hinweisen, dass unter die bei Sachziel 2.A genannten Anlagen zur Energieerzeugung und zum Energietransport nicht nur die später explizit erwähnten Freileitungen (2.E) und Photovoltaik (2.F) fallen sollen, sondern insbesondere auch die Windenergie-Anlagen.• 3 Gesundheit, Bewegung, Sport: In einem Landschaftskonzept ist eigentlich zu erwarten, dass nicht primär von der Unterstellung der Natur und Landschaft unter den Sport die Rede ist, sondern von ihrer Sicherung. Zudem sollten hohe Natur- und Landschaftsqualitäten ohnehin nicht unter das Primat des Sportes gestellt werden. Dies würde den Verfechtern einer absolut unbeschränkten Zugänglichkeit von Flächen sogar mit hoher Naturqualität in die Hände spielen. Des Weiteren muss ein „Wegnetz für den Langsamverkehr in Alltag und Freizeit“ (Ziel 3.B) nicht nur attraktiv, sondern auch ökologisch tragbar sein. • 4 Landesverteidigung: Die SP begrüsst es sehr, dass die Aktivitäten und Infrastrukturen der Landesverteidigung so optimiert sind, dass Landschaft, Natur und Umwelt möglichst wenig beeinträchtigt werden. Auch die weiteren Unterziele dieses Sachziels erachten wir als sehr wichtig. Die extensive Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Nutzflächen im Einflussbereich des VBS sollte allerdings nicht nur „vorzugsweise“ sondern „in der Regel“ geschehen (Ziel 4.D).• 5 Landschaftspolitik, Natur- und Heimatschutz: Die SP bedauert, dass die Ziele des aktuellen LKS zu den Arten (Sicherung der häufigen Arten, Artenziel zu den gefährdeten Arten, Grundsatz und Sicherung der häufigen Arten) im neuen LKS nicht mehr aufgenommen wurden. Dies ist ein Rückschritt zum bestehenden LKS. Zudem werden Biotope von nationaler Bedeutung in keinem der Ziele genannt. Wir würden es sehr begrüssen, wenn diese an geeigneter Stelle ergänzt werden.• 6 Landwirtschaft: Die explizite Nennung der „Umweltziele Landwirtschaft UZL“ unter Ziel 6.A begrüssen wir sehr. Unter Ziel 6.G sollte das „kann“ durch ein „muss“ ersetzt werden (--> Die Wiedervernässung von Böden geringerer landwirtschaftlicher Produktionseignung oder mit hoher Bedeutung für die Arten- und Lebensraumvielfalt und ihre räumliche Vernetzung „muss“ zugelassen und wo möglich als Aufwertungsmassnahme gefördert werden). Es sollte ein Ziel sein, Feuchtgebiete zu schützen und neue zu erstellen. Unter Ziel 6.H sowie 6.I sollte eine klare Verbindung mit der Revision des Raumplanungsgesetzes RPG2 erstellt werden. • 7 Raumplanung: Wir finden, dass in der Einleitung klargestellt werden muss, dass das LKS nicht abschliessend das raumplanerische Instrument für die „Natur“ ist. Es ist zu prüfen, ob es zusätzlich nicht auch ein Konzept oder einen Sachplan „Ökologische Infrastruktur“ braucht. Unter Ziel 7.C muss eine klare Verbindung mit der Revision des Raumplanungsgesetzes RPG2 erstellt werden. Bei Ziel 7.D sollte die Zielsetzung „Aufwertung“ noch ergänzt werden: „Herausragende Natur- und Kulturlandschaften … erhalten, wo nötig aufgewertet und stufengerecht in den Planungen berücksichtigt“.• 8 Regionalentwicklung: Wir haben keine Anmerkungen zum Sachziel 8.• 9 Tourismus: Wir begrüssen die Ausführungen zum Sachziel 9. Insbesondere die Sicherung der Begrenzung der intensiven touristischen Nutzungen erscheint uns wichtig.• 10 Verkehr: Ziel 10.B sollte folgendermassen ergänze werden: „Wenn möglich werden Verkehrstrassen von Grünelementen, wie z.B. Hecken und Alleen, begleitet.“ Das Ziel 10.G ist unseres Erachtens zu wenig ambitiös. Anstatt nur 20% sollte ein viel grösserer Anteil der Grünflächen im Verkehrsbereich naturnahe angelegt und unterhalten werden. Die einzig unter diesem Ziel erwähnte Problematik der invasiven gebietsfremden Arten sollte angesichts des Ausmasses des Problems unseres Erachtens im LKS noch besser behandelt werden.• 11 Wald: Dieses Sachziel sollte sich auch auf die Ziele und Massnahmen aus dem Dokument „Biodiversität im Wald: Ziele und Massnahmen“ beziehen.• 12 Wasserbau und Schutz von Naturgefahren: Unter Ziel 12.A sollten Ersatzmassnahmen aufgenommen werden: „…, bei unvermeidbaren Eingriffen sind Ersatz- und Aufwertungsmassnahmen zeitgerecht umgesetzt“. Zudem sollten aufgrund des zunehmenden Problems der Erhöhung der Gewässertemperaturen durch den Klimawandel in einem Ziel Massnahmen aufgenommen werden, die der Schonung insbesondere der Fischfauna dienen.• 13 Zivilluftfahrt: Wir begrüssen die Ausführungen zum Sachziel 13. Unter Ziel 13.F sind die Naturruhezonen für Arten zu ergänzen (Artenschutz). Die Aussage unter Ziel 13.G, dass Flächen ausserhalb angerechnet werden können, ist nicht zielführend.
	6_Lücken_Kommentar: • Wie bereits erwähnt fehlen Ausführungen zur ökologischen Infrastruktur. Das LKS sollte kein Ersatz für ein Konzept oder einen Sachplan Ökologische Infrastruktur sein.• Des Weiteren wurden die Ziele zu den Arten (Sicherung der häufigen Arten, Artenziel zu den gefährdeten Arten) aus dem bestehenden LKS nicht in das revidierte LKS aufgenommen. Die Artenziele sind aber nirgends anderswo in einem Konzept oder Sachplan aufgenommen. Sie können deshalb unseres Erachtens nicht einfach gestrichen werden. Auch die Strategie Biodiversität Schweiz (SBS) oder der Aktionsplan sind kein Ersatz dafür, da sie nicht verbindlich sind. Deshalb sollten die Artenziele wieder in das LKS aufgenommen werden.• Zudem sollten die Sektorziele um ein weiteres ergänzt werden, und zwar um eines hinsichtlich der Telekommunikation. Denn diese wird in den nächsten Jahren ebenso Auswirkungen auf die Landschaft haben (Antennen, Gebäude etc.).• Wie erwähnt fehlen auch detaillierter Ausführungen zu invasiven gebietsfremden Arten.
	1_Mehrwert: • Das nun in Vernehmlassung stehende Landschaftskonzept Schweiz (LKS) entstand in einem breit angesetzten partizipativen Verfahren, an dem die wichtigsten Interessengruppen, Verbände und Partner beteiligt waren. Daraus entstand ein vollumfängliches Dokument, das über die nötige Bodenhaftung verfügt. Dies ist aus SP-Sicht ein grosser Mehrwert des LKS.• Das umfassende Verständnis von Landschaft, das dem LKS zugrunde liegt, begrüsst die SP sehr. Zur längerfristig Erhaltung und Entwicklung der landschaftliche Qualitäten ausserhalb und innerhalb der Siedlungen braucht es in den Bereichen „Landschaft“, „Natur“ und „Baukultur“ eine enge Zusammenarbeit der unterschiedlichen Bundesstellen sowie mit den Kantonen, Regionen und Gemeinden.• Die SP begrüsst insbesondere, dass das Landschaftskonzept eine gesamtheitliche Landschaftsstrategie vorgibt, die über die verschiedenen Sektoralpolitiken hinausgeht und sich die raumplanerischen Instrumente zu Nutze macht.• Ein weiterer Mehrwert besteht darin, dass das LKS keinen einseitigen statischen Landschaftsschutz verfolgt, sondern unterschiedliche Stossrichtungen formuliert – so z.B. zur Erhaltung als aber auch zur Förderung landschaftlicher Qualitäten beim Landschaftswandel.
	7_Umsetzung_Zweckmässigkeit: Die Verbindlichkeit bei der Umsetzung ist nur auf nationaler Ebene gegeben. Die SP fordert, dass auch die Kantone zur Umsetzung des LKS verpflichtet sind. Der Bund sollte klare Regeln aufstellen, welche die Kantone (und auch die Gemeinden) verpflichten, unsere natürlichen und kulturellen Werte zu respektieren. 
	8_Umsetzung_Vorschläge: Die Liste der vorgestellten Massnahmen sollte präzise und messbare Indikatoren für die Auswirkungen der Umsetzung des LKS enthalten.


